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For almost two decades, the European 
Biotechnology Life Sciences and Industry 
Magazine has been covering the scien-
tific, political and economic development 
of the biotech and bioPharma sectors in 
the 28 countries of the European Union 
as well as in Switzerland and Norway. 
With a circulation of more than 13,000 
copies, the journal is the ideal platform 
for pan-European marketing campaigns 
to take advantage of the common eco-
nomic area.

Published: 
quarterly, 4 issues per year
Volume: 
Volume 19, 2020

Issue        Topics and Events Booking Publication

Spring  
2020

Bioprocessing, Events: BEU Spring + 
Swiss Biotech Day 2020 3 Mar. 20    19 Mar. 20

Summer  
2020

Event Preview Autumn 2020 –
BioFairs Compass 5 June 20    18 June 20

Autumn  
2020

CRO / CMO / Packaging, Events:  
CPhI Milan, BIO-Europe Munich 2020 11 Sep. 20   24 Sep. 20

Winter  
2020

Event Preview Spring 2021 – 
BioFairs Compass, 
Event: Pharmapack Europe 2021 

6 Nov. 20   19 Nov. 20

Cooperation partners / Industry networks:
European Biotechnology Network, MedTech Europe, LISA Vienna, Swiss 
Biotech Association, ASEBIO

Mediapartner events: 
BIO-Europe, AMR Conference, BioSpain, Life Science Baltics, BioFIT, Chem-
spec Europe, CPhI, Analytica, EFIB, Nordic Life Science Days, PharmaLab 
Congress, Pharmapack EU, euroPLX, Swiss Biotech Day, etc.

Life Sciences and 
Industry Magazine

Spring Edition 2019 | Volume  18 | 20 €

ISSN  2364-2351 | A  60711 | | Interview
Addex co-founder 
and CEO Tim Dyer 
talks about his 
company‘s roller-
coaster history and 
explains why his
outlook is
upbeat.

Metastasis

Biosimilars
Innovators are suffering under 
the EP’s taste for the SPC waiver

Fragrances
Cosmetics giants seeking to 
ride the sustainability wave

Device + Drug
Novel combination products 
are therapeutic game-changers 

Bioprocessing
Synthetic biologists demand 
global manufacturing standards 

 Stopping  
the Spread

Geographic coverage:
Western Europe (GB, IRL, F and BeNeLux)  24 % 
Central Europe (D, A and CH).  .  .  .  .  .   20 % 
Southern Europe (P, E, I, GR, M and CY)  19 % 
Northern Europe (S, FIN, DK and NOR)   15 % 
Eastern Europe (PL, CZ, SK, HR, HUN,  
SLO, LIT, LET and EST) .  .  .  .  .  .  .  .  .   14 % 
Other regions (USA, CDN, J and IND) .  8 % 

Circulation:
Print run . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13,400
Copies sold (subscriptions and part of membership package) .  .  .  .  7,820
Complimentary copies (for trade shows, fairs, etc.).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5,230
Other, archive, and author copies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350

Recipients by sectors:

31 %
Companies pharma /  
medicine / biotechnology 

16 %
Industrial large-scale  
production / chemistry 

26 %
CRO & CMO / providers /  
financiers / suppliers / labs 

15 %
Public law and private industry 

research institutes

8 %
Agriculture and  

food production 

4 %
Private subscribers / other

Recipients by position (Top 3):

23 %

Politics / foreign trade / 
business development

Lab- / division- /  
unit leaders 

21 %

Company- / operations 
management 

22 %
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european-biotechnology.com 
Visits: monthly  31,250 

Page impressions: monthly  45,920

Users:  
Europe . . . . .  71 %
Northern America  19 %
Asia.  .  .  .  .  .  .  8 %
Others . . . . .  2 %

eNewsletter 
Frequency:  . .  weekly
Subscribers: . .  19,270

45 %
Pharma / medicine / biotech / 
CMOs & CROs 

15 %
Providers / IP & finance /  
suppliers / labs

18 %
Industrial scale production / 
chemistry15 %

Research facilities  
(public / private)

7 %
Agriculture and 

food production

Recipients by function:

Recipients by sector:

Laboratory- / division- / department management 

Corporate / operations management

Politics / foreign trade / economic development

Distribution / sales / marketing

R&D / education

Organisation / administration / personnel

24 % 
22 %
21 %
17 %
12 %
4 %
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Entry fees Guides

1/1 page (4c) 3,000 €

1/2 page vertical / horizontal (4c) 1,800 €

1/3 page vertical / horizontal (4c) 1,400 €

1/4 page vertical / horizontal (4c) 1,200 €

Surcharge for special placements (e.g. cover pages) 500 €

Product information (1/3 page) 350 €

1/1 page advertorial / company profile 3,000 €

2/1 page advertorial / company profile 4,500 €

Job offers

1/1 page 4c 1,000 €

1/2 page vertical / horizontal 4c 500 €

1/4 page vertical / horizontal 4c 250 €

Inserts (incl. production)

2 pages 4,500 €

4 pages 7,000 €

Supplements

up to 25 g 2,000 €

up to 50 g 3,500 €

1/1 page (4c) 3,000 €

1/2 page vertical / horizontal (4c) 1,800 €

1/3 page vertical / horizontal (4c) 1,400 €

1/1 page advertorial / guest contribution 3,000 €

2/1 page advertorial / guest contribution 4,500 €

Surcharge for special placements (e.g. cover pages) 500 €

Service-profile (1/3 page 4c, landscape, incl. design) 400 €

Entry fee for a 2/1 page company profile

Guide to German Biotech Companies 1,480 € 

European Biotechnology Science & Industry Guide 1,280 €

Guide to German Medtech Companies 1,860 €

 

Discounts for multiple orders on request.
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Advertisement rates  
Web campaigns / Newsletter

Advertisement specs Web

S
P
E
C
S

Leaderboard 1,500 € / week

Advertorial / Sponsored post 1,500 € / month

Skyscraper 1,000 € / week

Premium Banner 600 € / week

Standard Banner 300 € / week

Product Info 500 € / week

Video Ad 500 € / week

Medium Rectangle 500 € / week

Job Advert 1,000 € / month

Newsletter Banner 300 € / Newsletter issue

E-Blast Campaign 7,000 € / Campaign

News-Flatrate  
(only available for medtech-zwo.de)

690 € / year Data formats:
Optional data formats for all adverts except 
newsletter and expandable banner: Java 
Script-/NoScript-Tag, iFrame, GIF, JPEG, SWF, 
HTML, TEST (max. 150kB)

Data formats Newsletter:
GIF, JPEG (max. 100kB)

Data formats Expandable Banner:
JavaScript-/NoScript-Tag

With customer-delivered interactive formats 
(JavaScript, Flash), the size of the advert panel 
must comply with the size of the booked banner 
format. In particular, this surface area may not be 
increased through interaction.

Special advertising formats:
In the case of the special format “expandable 
banner”, rolling-out is carried out by mouse-
over and rolling-in by mouse-out only. Further 
special advertising formats available on re-
quest.

Technical compatibility:
The use of ClickTags is an option in flash-ban-
ners. Please remember with flash-banners that 
you must also deliver an alternative graphic 
(GIF/JPEG) as well as a destination URL. 

Links within Flash-files must be defined by an 
“absolute URL” (“http://www.domain.de/path/
file”). Please test your Flash-file before sending 
it to BIOCOM AG

To ensure complete compatibility with Java 
Sript-Tags, please also send the entire tag, in-
cluding a “NoScript” variant.

The operating system and/or browser compat-
ibility of interactive formats is the sole respon-
sibility of customers and/or their agencies. 
Sound/music:
Sound or music must be activated via click or 
mouseover only. Users should have the chance 
to switch the sound on/off manually.

Data delivery:
Adverts must be delivered no later than three 
workdays before publication date to: market-
ing@biocom.de 

Our general terms and conditions for advertis-
ing in print and digital media apply (as of Oc-
tober 2019.)

Reporting:
Optional reporting of your online campaign is 
available.

Type Format Position

Leaderboard 728 x 90 Pixels above the website header

Advertorial/ 
Sponsored Post

Text + 1 Image (16:9) homepage 
+ advertorial section

Skyscraper 160 x 800 Pixels
120 x 600 Pixels

sliding, right-hand placement

Premium Banner 468 x 60 Pixels homepage, within the news section

Standard Banner 468 x 60 Pixels homepage in rotation with other 
banners

Product Info Text with max. 1,500 characters 
+ 1 image (16:9)

Homepage right-hand
+ product rubric

Video Ad YouTube Link, QuickTime  
(mov, m4v, mp4), Codec H.264 
min. 720 x 576

Homepage right-hand
+ video rubric

Medium Rectangle 300 x 250 Pixels right-hand placement

Newsletter Banner 468 x 60 Pixels Placing on request

Special Formates /
Newsflate

Expandable Banner, Flash Layer, 
Press Releases etc. on request
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Advertisement specs Print

Formats:
210 x 275 mm, adhesive binding
 
Print method: 
Offset print, 60s raster, four-colour process 
print (CMYK Euroscale)

Data formats:
PDF (Version 1.3 with transparency reduction 
at hi-res
•  four-colour (CMYK Euroscale), no special 

colours
•  typefaces completely embedded (no sub-

groups) and/or converted into curves
•   bound halftone images must be submitted 

with at least 300 dpi (bitmaps with min. 800 
dpi) in the production size for CMYK and/or 
greyscale models

Bleed & crop marks:
Adverts should have a bleed extending 3 mm 
beyond trim size. Data should contain crop 
marks but no colour bars and register marks.

Data transfer:
E-Mail: produktion@biocom.de

Data can be sent up to a size of 50 MB via email. 
Please contact us if your data has a larger vol-
ume.

General information:
Cancellations must be received in writing no 
later than 7 days before the advertising dead-
line. Our general terms and conditions for ad-
vertising in print and digital media apply (as of 
October 2019).

Agency commissions: A 15% commission is 
granted upon delivery of ready-to-print copy 
material. BIOCOM AG will not be responsible 
for improperly prepared copy material that 
does not comply with the publisher’s digital or 
mechanical requirements. Necessary replace-
ment or editing of copy material by the pub-
lisher as a result of technical non-compliance 
will incur a surcharge.

Advert format Type area format Bleed format

1/1 page 4c 175 x 229 mm 210 x 275 mm + 3 mm 

1/2 page 4c, horizontal 175 x 118 mm 210 x 134 mm + 3 mm

1/2 page 4c, vertical 85 x 228 mm 102 x 275 mm + 3 mm

1/3 page 4c, horizontal 175 x 76 mm 210 x 89 mm + 3 mm

1/3 page 4c, vertical 55 x 228 mm 70 x 275 mm + 3 mm

1/4 page 4c, horizontal 175 x 55 mm

1/4 page 4c, vertical 85 x 110 mm

1.  Werbeauftrag
(1) „Werbeauftrag“ im Sinne der nachfol-
genden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ist der Vertrag über die Schaltung eines 
Werbemittels oder mehrerer Werbemittel in 
Print- und digitalen Medien zum Zwecke der 
Verbreitung.
(2) Für den Werbeauftrag gelten ausschließlich 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie 
die Preisliste der BIOCOM AG (BIOCOM), die 
einen wesentlichen Vertragsbestandteil bildet. 
Die Gültigkeit etwaiger Allgemeiner Geschäfts-
bedingungen des Auftraggebers oder sonstiger 
Inserenten ist, soweit sie mit diesen allgemei-
nen Geschäftsbedingungen nicht überein-
stimmen, ausdrücklich ausgeschlossen. Bei 
Aufträgen für Werbeschaltungen, die sich auf 
andere Medien beziehen, gelten die jeweiligen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das 
betreffende Medium entsprechend.

2.  Werbemittel
(1) Werbemittel im Sinne dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sind zum Beispiel:
•   Standard-Formatanzeigen in Print- und 

digitalen Medien; 
•    AdSpecials und Exklusivpräsenzen in Print-

medien (Titelbild- Sponsoring, Bild- und 
Text-Promotion, exklusive Platzierungen, 
Banderole, Einhefter, Beileger, Lesezeichen, 
Jahresplaner etc.);

•   Ad Specials und Exklusivpräsenzen in 
digitalen Medien (Banner, Links, Single-E-
Mail-Shots etc.);

•    jegliche sonstige Werbeformen der BIO-
COM AG.

(2) Werbemittel, die aufgrund ihrer Gestaltung 
nicht als solche erkennbar sind, werden als 
Werbung deutlich kenntlich gemacht.

3.  Vertragsschluss
(1) Vorbehaltlich entgegenstehender indi-
vidueller Vereinbarungen kommt der Vertrag 
grundsätzlich durch schriftliche oder durch 
E-Mail erfolgende Bestätigung des Auftrags 
zustande. Auch bei mündlichen oder fern-
mündlichen Bestätigungen liegen die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen zugrunde.
(2)  Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, 
kommt der Vertrag im Zweifel mit der Wer-
beagentur zustande, vorbehaltlich anderer 
schriftlicher Vereinbarungen. Soll ein Wer-
betreibender Auftraggeber werden, muss er 
von der Werbeagentur namentlich benannt 
werden. BIOCOM ist berechtigt, von den 
Werbeagenturen einen Mandatsnachweis zu 
verlangen.
(3)  Werbung für Waren oder Leistungen von 
mehr als einem Werbetreibenden oder sonsti-
gen Inserenten innerhalb eines Werbeauftritts 
bedürfen einer zusätzlichen schriftlichen oder 
durch E-Mail geschlossenen Vereinbarung.

4.  Abwicklungsfrist
(1) Ist im Rahmen eines Abschlusses das 
Recht des Auftraggebers zum Abruf einzelner 
Werbemittel eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Vertragsabschluss 
abzuwickeln.

5.  Auftragserweiterung
(1)  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber be-
rechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in 
Ziffer 4 genannten Frist unter dem Vorbehalt 
vorhandener Kapazität auch über die im Auf-
trag genannte Menge hinaus weitere Werbe-
mittel abzurufen.

6.  Nachlasserstattung
(1)  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht er-
füllt, die BIOCOM nicht zu vertreten hat, so hat 
der Auftraggeber, vorbehaltlich Ziffer 16(2) und 
unbeschadet etwaiger weiterer echtsp�ichten, 
den Unterschiedsbetrag zwischen dem ge-
währten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass der BIOCOM zu 
erstatten.
(2)  Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes 
vereinbart, rückwirkend Anspruch auf den sei-
ner tatsächlichen Abnahme von Werbemitteln 
innerhalb eines Jahres entsprechenden Nach-
lass, wenn er zu Beginn der Frist einen Vertrag 
abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste 
zu einem Nachlass von vornherein berechtigt. 
Der Anspruch auf den Nachlass erlischt, wenn 
er nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf 
der Jahresfrist geltend gemacht wird.

7.  Anlieferung von Werbemitteln
(1)  Der Auftraggeber ist verp�ichtet, ordnungs-
gemäße, insbesondere dem Format oder tech-
nischen Vorgaben von BIOCOM entsprechende 
Werbemittel rechtzeitig vor Schaltungsbeginn, 
spätestens jedoch zum of�ziellen Schlusster-
min (Druckunterlagenschluss gemäß Mediain-
fo bzw. spätestens 3 Werktage vor Schaltbe-
ginn bei Online-Werbung), anzuliefern.
(2)  Die Druckunterlagen sind per Datenträger 
(CD) an BIOCOM oder per E-Mail an marke-
ting@biocom.de anzuliefern. Bei Anlieferung 
per E-Mail an eine davon abweichende E-
Mail-Adresse leistet BIOCOM keine Gewähr. Im 
übrigen gelten die verbindlichen Vorgaben für 
die Anlieferung digitaler Daten von BIOCOM, 
die dem Auftraggeber auf Wunsch übersendet 
werden.
(3)  Die P�icht des Verlags zur Aufbewahrung 
des Werbemittels endet drei Monate nach sei-
ner letztmaligen Verbreitung.
(4)  Kosten bei BIOCOM für vom Auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende Änderungen 
des Werbemittels hat der Auftraggeber zu tra-
gen.
(5) Für durch Druckverschiebung verursachte 
Kosten und Umsatzausfälle, die BIOCOM etwa 
durch verspätete Einsendung von Druck- bzw. 
Beilagenmaterial oder verspätete Rücksendung 
von Korrekturen entstehen, haftet der Auftrag-
geber im Verzugsfall. Der Auftraggeber haftet 
auch bei fehlender Druckgenehmigung oder 
unbegründeter einstweiliger Verfügung, es sei 
denn, er weist ein fehlendes Verschulden nach. 
Dem Auftraggeber steht der Nachweis keiner 
oder geringerer Mehrkosten bzw. Umsatzaus-
fälle seitens BIOCOM offen.

8.  Ablehnungsbefugnis
(1)  BIOCOM behält sich vor, Werbeaufträ-
ge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines 
Abschlusses – abzulehnen bzw. zu sperren, 
wenn
•  deren Inhalt gegen Gesetze oder behördli-
che Bestimmungen verstößt oder
•  deren Inhalt vom Deutschen Werberat in 
einem Beschwerdeverfahren beanstandet 
wurde oder
• deren Veröffentlichung für BIOCOM wegen 
des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 
Form unzumutbar ist.
(2) Insbesondere kann BIOCOM ein bereits 
veröffentlichtes Werbemittel zurückziehen, 
wenn der Auftraggeber nachträglich Änderun-
gen der Inhalte des Werbemittels selbst vor-
nimmt oder die Daten nachträglich verändert 
werden, auf die durch einen Link verwiesen 
wird und hierdurch die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 erfüllt werden.
(3)  Beilagenaufträge in Printmedien sind für 
BIOCOM erst nach Vorlage eines Musters der 
Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, 
die durch Format oder Aufmachung beim 
Leser den Eindruck eines Bestandteils des 
Printmediums erwecken oder Fremdanzeigen 
enthalten, werden nicht angenommen.

9.  Rechtegewährleistung
(1)  Der Auftraggeber gewährleistet, dass er 
alle zur Schaltung des Werbemittels erforder-
lichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber stellt 
BIOCOM im Rahmen des Werbeauftrags von 
allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der 
Verletzung gesetzlicher Bestimmungen ent-
stehen können. Ferner wird BIOCOM von den 
Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung 
freigestellt. Der Auftraggeber ist verp�ichtet, 
BIOCOM nach Treu und Glauben mit Informa-
tionen und Unterlagen bei der Rechtsverteidi-
gung gegenüber Dritten zu unterstützen.
(2)  Der Auftraggeber überträgt BIOCOM sämt-
liche für die Nutzung der Werbemittel in Print- 
und digitalen Medien aller Art erforderlichen 
urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungs-
schutz- und sonstigen Rechte, insbesondere 
das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, 
Übertragung, Sendung, Entnahme aus ei-
ner Datenbank und Abruf, und zwar zeitlich 
und inhaltlich in dem für die Durchführung 
des Auftrags notwendigen Umfang. Vorge-
nannte Rechte werden in allen Fällen örtlich 
unbegrenzt übertragen und berechtigen zur 
Schaltung mittels aller bekannten technischen 
Verfahren sowie aller bekannten Formen von 
Print- und digitalen Medien.

10. Gewährleistung seitens BIOCOM
(1)  BIOCOM gewährleistet im Rahmen der 
vorhersehbaren Anforderungen eine dem 
jeweils üblichen technischen Standard ent-
sprechende, bestmögliche Wiedergabe des 
Werbemittels. Dem Auftraggeber ist jedoch 
bekannt, dass es insbesondere bei digitalen 
Medien nach dem Stand der Technik nicht 
möglich ist, ein von Fehlern vollkommen freies 
Programm zu erstellen. Die Gewährleistung 
gilt nicht für unwesentliche Fehler. 
Ein unwesentlicher Fehler in der Darstellung 
der Werbemittel liegt insbesondere vor, wenn 
er hervorgerufen wird
•  durch die Verwendung einer nicht geeigne-
ten Darstellungssoft- und/ oder Hardware (z. B. 
Browser) oder
•  durch Störung der Kommunikationsnetze 
anderer Betreiber oder
•  durch Rechnerausfall aufgrund System-
versagens oder
•  durch unvollständige und/oder nicht ak-
tualisierte Angebote auf sogenannten Proxies 
(Zwischenspeichern) oder
•  durch einen Ausfall des Ad-Servers, der 
nicht länger als 24 Stunden (fortlaufend 
oder addiert) innerhalb von 30 Tagen nach 
Beginn der vertraglich vereinbarten Schal-
tung andauert.
Bei einem Ausfall des Ad-Servers über einen 
erheblichen Zeitraum (mehr als 10 Prozent 
der gebuchten Zeit) im Rahmen einer zeitge-
bundenen Festbuchung entfällt die Zahlungs-
p�icht des Auftraggebers für den Zeitraum 
des Ausfalls. Weitere Ansprüche sind ausge-
schlossen.
(2)  Bei ungenügender Wiedergabequalität des 
Werbemittels hat der Auftraggeber Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzwerbung, jedoch nur in dem 
Ausmaß, in dem der Zweck des Werbemittels 
beeinträchtigt wurde. Bei Fehlschlagen oder 
Unzumutbarkeit der Ersatzwerbung, hat der 
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminde-
rung oder Rückgängigmachung des Auftrags.
(3)  Sind etwaige Mängel bei den Werbungs-
unterlagen nicht offenkundig, so hat der Auf-
traggeber bei ungenügender Veröffentlichung 
keine Ansprüche. Das gleiche gilt bei Fehlern 
in wiederholten Werbeschaltungen, wenn der 
Auftraggeber nicht vor Veröffentlichung der 
nächstfolgenden Werbeschaltung auf den 
Fehler hinweist.

11. Leistungsstörungen
(1)  Fällt die Durchführung eines Auftrags aus 
Gründen aus, die BIOCOM nicht zu vertreten 
hat (etwa softwarebedingt oder aus anderen 
technischen Gründen), insbesondere wegen 
Rechnerausfalls, höherer Gewalt, Streik, auf-
grund gesetzlicher Bestimmungen, Störungen 
aus dem Verantwortungsbereich von Dritten 
(z. B. anderen Providern), Netzbetreibern oder 
Leistungsanbietern oder aus vergleichba-
ren Gründen, so wird die Durchführung des 
Auftrags nach Möglichkeit nachgeholt. Bei 
Nachholung in angemessener und für den Auf-
traggeber zumutbarer Zeit nach Beseitigung 
der Störung bleibt der Vergütungsanspruch 
seitens BIOCOM bestehen.

12. Haftung
(1)  BIOCOM haftet unbegrenzt für Schäden 
nach dem Produkthaftungsgesetz, für Schä-
den aus der Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit und darüber hinaus für sonstige 
Schäden bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit, im Falle anfänglicher Unmöglichkeit bei 
Kenntnis und grob fahrlässiger Unkenntnis 
des Leistungshindernisses. Des Weiteren haf-
tet BIOCOM bei der Verletzung wesentlicher 
Vertragsp�ichten (Kardinalp�ichten) nach den 
gesetzlichen Vorschriften, jedoch begrenzt auf 
den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden.
(2)  Eine weitergehende Haftung seitens BIO-
COM ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur 
des geltend gemachten Schadens – ausge-
schlossen. Soweit die Haftung seitens BIOCOM 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung aller Mitar-
beiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von 
BIOCOM.
(3)  Die Haftung seitens BIOCOM verjährt ein 
Jahr ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Die 
gilt nicht für Haftung wegen Vorsatzes und 
wegen unerlaubter Handlung.

13. Preisliste
(1)  Es gilt die im Zeitpunkt der Auftragser-
teilung veröffentlichte Preisliste. Gegenüber 
Unternehmen bleibt eine Änderung vorbe-
halten. Für von BIOCOM bestätigte Aufträge 
sind Preisänderungen allerdings nur wirksam, 
wenn sie von BIOCOM mindestens einen 
Monat vor Veröffentlichung des Werbemittels 
angekündigt werden. Im Falle einer Preiser-
höhung steht dem Auftraggeber ein Rücktritts-
recht zu. Das Rücktrittsrecht muss innerhalb 
von 14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über 
die Preiserhöhung ausgeübt werden.
(2)  Nachlässe bestimmen sich nach der je-
weils gültigen Preisliste. Werbeagenturen und 
sonstige Werbemittler sind verp�ichtet, sich in 
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen 
mit den Werbetreibenden an die jeweils gülti-
gen Preislisten von BIOCOM zu halten.

14. Zahlung
(1)  Werbeaufträge sind innerhalb von 10 
Tagen ab dem Zugang der Rechnung ohne 
Abzug zur Zahlung (Nettopreis zuzüglich 
Mehrwertsteuer) fällig.
(2)  Zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder 
Leistungsverweigerung nach § 320 BGB ist 
der Auftraggeber nur berechtigt, wenn sein 
Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt, un-
bestritten oder von BIOCOM anerkannt ist.

15. Zahlungsverzug
(1)  Bei Zahlungsverzug oder Stundung wer-
den Zinsen und Einziehungskosten berechnet. 
BIOCOM kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrags bis zur 
Zahlung zurückstellen und für die restliche 
Schaltung Vorauszahlung verlangen.
(2)  Objektiv begründete Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit des Auftraggebers berechtigen 
BIOCOM, auch während der Laufzeit des Ver-
trages, das Erscheinen weiterer Werbemittel 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich verein-
bartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des 
Betrages und von dem Ausgleich offen stehen-
der Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

16.  Kündigung, verspätete Einreichung von 
Druckunterlagen und Vorlagen, etc.

(1)  Kündigungen von Werbeaufträgen müssen 
schriftlich oder per E-Mail erfolgen.
(2)  Kündigt der Auftraggeber – aus Grün-
den, die BIOCOM nicht zu vertreten hat –  
einen Werbeauftrag, kann BIOCOM folgende 
Vergütungen verlangen:
•  bei Kündigung innerhalb 6 Tagen vor 
dem jeweiligen Anzeigenschlusstermin bzw. 
Schaltbeginn: 15 % des Auftragspreises;
•  bei Kündigung nach Anzeigenschluss bzw. 
Schaltbeginn: Auftragspreis;
•  bei Kündigung von Exklusivpräsenzen im 
Sinne von Ziffer 2(1) vor oder nach Anzeigen-
schluss: Auftragspreis.
 Bei Kündigung von rabattierten Werbeaufträ-
gen gilt als Auftragspreis im Sinne der vorste-
henden Regelung der Listenpreis.
(3)  Reicht der Auftraggeber – aus Gründen, 
die BIOCOM nicht zu vertreten hat – die für 
die Ausführung des Auftrags erforderlichen 
Druckunterlagen, Vorlagen und Produkte/In-
formationen nach Druckunterlagenschluss ein 
und kann der Auftrag aus diesem Grund nicht 
ausgeführt werden, gilt Ziffer 16(2) betreffend 
die Kündigung nach Anzeigenschluss entspre-
chend. In Fällen der Druckverschiebung gilt 
Ziffer 7(5).
(4)  Eventuelle gesetzliche Schadensersatzan-
sprüche seitens BIOCOM bleiben unberührt.

17. Datenschutz
(1)  Der Werbeauftrag wird unter Berücksich-
tigung der geltenden datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen abgewickelt.

18. Schlussbestimmungen
(1)  Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder 
werden, bleiben die übrigen Bestimmungen 
gültig.
(2)  Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Berlin.
(3)  Wenn der Auftraggeber seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, 
ist Berlin Gerichtsstand für alle Ansprüche im 
Zusammenhang mit dem Auftrag.
(4)  Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Das 
UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen, auch wenn 
aus dem Ausland bestellt wird.
Stand: Oktober 2019 
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